
 
 

Liebe Eltern        Winznau, 1. April 2020  
 
Seit Freitag, 27.3.20 hat der Kanton Solothurn Richtlinien für den Fernunterricht herausgege-
ben. Die Heimschulung ist nun also umgetauft in Fernunterricht. Es wird davon ausgegangen, 
dass nach den Frühlingsferien, der Fernunterricht noch weiter andauert, deshalb haben wir 
uns entsprechend vorbereitet. 
 
Ferien  
Die Schülerinnen und Schüler haben Ferien gemäss Ferienplan vom Samstag 4.4.20 bis Sonn-
tag, 19.4.20. 
 
Fernunterricht 
Das Fernlernen wird fortgesetzt gemäss separaten Mitteilungen Ihrer Klassenlehrperson. 
Eines unserer Ziele ist, den individuellen Fern-Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schü-
lern und ihren Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen wöchentlich zu ermöglichen. Un-
ser IT-Support richtet dafür die nötigen technischen Voraussetzungen ein, wie u.a. persönliche 
E-Mailadressen für die Kinder.  
Für das Holen und Bringen der Aufträge und des Schulmaterials erhalten Sie genaue Zeitfens-
ter, die für ganz kleine Gruppen (max. 5 Kinder gleichzeitig, wenn Begleitpersonen dabei sind, 
entsprechend weniger) festgelegt sind. Weiterhin werden auch Botengänge unserer Lehrper-
sonen durchgeführt. Alle diese individuellen Mitteilungen erhalten Sie wie bisher direkt von 
Ihrer Klassenlehrperson.  
 
Schulpflicht 
Die Schulpflicht besteht weiterhin auch während der Dauer des Fernunterrichts. Das bedeutet, 
dass die Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind, die Aufträge gemäss Angaben der Lehr-
personen zu bearbeiten. Während den angegebenen Zeiten stehen Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrpersonen gemäss ihren Angaben per Telefon oder E-Mailkontakt zur Verfügung. 
Krankmeldungen bitten wir Sie wie bisher an Ihre Klassenlehrperson mitzuteilen. 
 
Zeugnis 
Am Ende des Schuljahres erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis.  
Der Übertritt in die Sekundarschule ist bereits geregelt, wo die Eltern den Empfehlungen der 
Klassenlehrperson folgen. Die Kontrollprüfung wurde nochmals verschoben auf den 24. Juni 
2020. Die Ergebnisse werden bei der Einteilung berücksichtigt. 
Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule wird ebenfalls ordentlich geregelt, Sie er-
halten entsprechende Anträge direkt von Ihrer Klassenlehrperson. Falls erwünscht, können wir 
den Schulpsychologischen Dienst fern-beratend beiziehen.  
  
Musikschule 
Der Fernunterricht der Musikschule ist ebenfalls geregelt, gemäss separaten Mitteilungen Ihrer 
Musiklehrpersonen. 
 
Termine 
In unserer Schule entfallen alle Termine und Anlässe bis ca. Ende Mai. Die Konzerte der Mu-
sikschule werden ebenfalls nicht durchgeführt. 
Wir hoffen, dass wir im Juni wieder zum ‘normalen’ Unterricht in der Schule zurückkehren kön-
nen. 
 
Unterstützung/Erziehungsberatung 
Gerne informieren wir über die zusätzliche, unkomplizierte Beratungsmöglichkeit, die der 
Schulpsychologische Dienst, auch anonym, anbietet: Tel. 062 311 91 40 oder spd@dbk.so.ch 
 
Hotline 
Die Hotline steht durchgehend weiter zur Verfügung für Anliegen, für Vermittlungen, für Fragen 
oder für Gespräche: Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause 
 
Sylvia Zübli 
Schulleiterin  
Primarschule Winznau 


